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1 Geltungsbereich 

(1) Diesen Technischen Anschlussbedingungen (TAB) liegt die „Verordnung über Allgemeine 

Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in 

Niederspannung“ (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) vom 1. November 2006 

zugrunde. Sie gelten für den Anschluss und den Betrieb von Anlagen, die gemäß § 1 Abs. 1 

dieser Verordnung an das Niederspannungsnetz des Netzbetreibers angeschlossen sind oder 

angeschlossen werden. 

(2) Die Technischen Anschlussbedingungen sind für Anlagen anzuwenden, die neu an das 

Verteilungsnetz angeschlossen werden bzw. bei einer Erweiterung oder Veränderung einer 

Kundenanlage. Für den bestehenden Teil der Kundenanlage gibt es seitens der TAB keine 

Anpassungspflicht, sofern die sichere und störungsfreie Stromversorgung gewährleistet ist. 

(3) Die TAB legen insbesondere die Handlungspflichten des Netzbetreibers, des Errichters, 

Planers sowie des Anschlussnehmers und Anschlussnutzers von Kundenanlagen im Sinne 

von § 13 NAV (Elektrische Anlage) fest. 

(4) Sie gelten zusammen mit §19 EnWG „Technische Vorschriften“ und sind somit Bestand-

teil von Netzanschlussverträgen und Anschlussnutzungsverhältnissen gemäß NAV. 

(5) Sie gelten ab...........................1 

(6) Die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden TAB treten am gleichen Tage außer Kraft. 

(7) Für in Planung oder in Bau befindliche Anlagen gilt eine Übergangsfrist von einem Jahr. 

In diesem Zeitraum können die bisher geltenden TAB noch angewandt werden. 

(8) Fragen, die bei der Anwendung der TAB auftreten, klären Planer, Errichter, Anschluss-

nehmer und Anschlussnutzer der elektrischen Anlage mit dem Netzbetreiber. 

(9) Planer, Errichter, Anschlussnehmer und Anschlussnutzer der elektrischen Anlage berück-

sichtigen bei der Anwendung der TAB ebenfalls die in den Fußnoten genannten Dokumente. 

 

                                           

1  „Monatsbeginn nach öffentlicher Bekanntgabe durch den Netzbetreiber“ 
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